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Wirtschaftspolitische Maßnahmen von Bund und Ländern gegen die Folgen der COVID-19-Pandemie 

Ergänzung zum Nationalen Reformprogramm 2020, Stand 30.04.2020 

Die vorliegende Übersicht berücksichtigt den Berichtszeitraum vom 01.03.2020 bis 31.03.2020. Angesichts der dynamischen 
Entwicklung beschließen Bund und Länder fortlaufend neue wirtschaftspolitischen Maßnahmen. Die Darstellungen der 
Maßnahmen der Länder basieren auf Meldungen der Länder. 

Kategorie Titel der Maßnahme Beschreibung und erwartete Wirkung der Maßnahme Status und Zeitplan 

Insgesamt Hilfspakete der Bundes-
regierung 

 122,3 Milliarden Euro Mehrausgaben im Nachtragshaushalt 
2020, darunter: 

o 55 Milliarden Euro global für weitere Vorhaben zur unmittelba-
ren Pandemiebekämpfung 

o 50 Milliarden Euro Soforthilfe für die Unterstützung von Klein-
stunternehmen und Soloselbständigen 

o rd. 5,9 Milliarden Euro für mögliche Schadensfälle im Gewähr-
leistungs- und Garantiebereich 

o rd. 3,5 Milliarden Euro für Maßnahmen zur Eindämmung und 
zur Bekämpfung des Virus 

o 7,7 Milliarden Euro für das Arbeitslosengeld II und die Bun-
desbeteiligung an den Kosten der Unterkunft sowie für die 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

 Erhöhung des Gewährleistungsrahmens im Bundeshaushalt um 
rd. 356,5 Milliarden Euro 

 Kredit- und Gewährleistungsrahmen im Wirtschaftsstabilisie-
rungsfonds: 

o 100 Milliarden Euro Kreditrahmen für den Erwerb von Kapi-

Verabschiedung im Bundes-
kabinett am 23.03.2020; Billi-
gung durch den Bundestag 
am 25.03.2020; Zustimmung 
des Bundesrats und Verkün-
dung im Bundesgesetzblatt 
am 27.03.2020. 
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talinstrumenten und Beteiligungen 

o 400 Milliarden Euro Gewährleistungsrahmen zur Absicherung 
von Unternehmensfinanzierungen 

o Zusätzlich erhält der WSF eine Kreditermächtigung von 
100 Milliarden Euro zur Refinanzierung von Durchleitungsge-
schäften der KfW.  

Hilfspakete der Länder Die Länder setzen Maßnahmen zusammen mit dem Bund um und 
haben darüber hinaus eigene Maßnahmen verabschiedet. 

 

Haushalt Nachtragshaushaltsge-
setz 2020 

Die zusätzlich mit dem Nachtragshaushalt beschlossenen Maßnah-
men umfassen Ausgaben von 122, 3 Milliarden Euro. Dafür ist eine 
Kreditaufnahme von rd. 156 Milliarden Euro erforderlich. Es handelt 
sich um eine außergewöhnliche Notsituation, die eine Überschrei-
tung der Obergrenze der Schuldenregel gemäß Artikel 115 Absatz 2 
Satz 6 erforderlich macht. 

Verabschiedung im Bundes-
kabinett am 23.03.2020; Billi-
gung durch den Bundestag 
am 25.03.2020; Zustimmung 
des Bundesrats und Verkün-
dung im Bundesgesetzblatt 
am 27.03.2020. In Kraft 
rückwirkend zum 01.01.2020. 

Maßnahmen der Länder Baden-Württemberg 

Zur Verstärkung der Rücklage für Haushaltsrisiken wurde mit dem 
Nachtragshaushalt eine Kreditermächtigung in Höhe von bis zu 
fünf Milliarden Euro ausgebracht. Weiterhin sieht der Nachtrags-
haushalt eine Erhöhung der Übernahme von Bürgschaften (auch 
Rückbürgschaften), Garantien und sonstigen Gewährleistungen 
durch das Land (Bürgschaftsrahmen) von bislang 200 Millionen Euro 
auf eine Milliarde Euro vor. 

Verabschiedung im Landtag 
am 19.03.2020. 

Bayern 

Bewilligung eines kreditfinanzierten Sonderfonds „Corona-
Pandemie“ mit einem Ausgabevolumen von zehn Milliarden Euro: 
Aus diesem Sonderfonds sollen die Anschaffung notwendiger Aus-
stattung, die Durchführung notwendiger Maßnahmen, die Wirt-
schaftsförderung zur Abmilderung der Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie und der bayerische Krankenhaus-Schutzschirm finanziert 

Beschluss des Nachtrags-
haushaltsgesetzes 
2019/2020 im Ministerrat am 
17.03.2020, Verabschiedung 
durch Landtag am 
19.03.2020. 
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werden. 

Beschluss der Staatsregierung mit dem 2. Nachtragshaushaltsge-
setz 2019/2020, den Sonderfonds „Corona-Pandemie“ im Hinblick 
auf den sich abzeichnenden deutlich höheren Finanzbedarf für die 
Hilfsmaßnahmen und die erwarteten Steuerausfälle um 
zehn Milliarden Euro kreditfinanziert auf 20 Milliarden Euro aufzusto-
cken. 

 

Beschluss des 2. Nachtrags-
haushaltsgesetzes 
2019/2020 im Ministerrat am 
24.03.2020. 

Brandenburg 

Der Nachtragshaushalt 2020 wurde um einen Rettungsschirm in 
Höhe von zwei Milliarden Euro ergänzt, aus dem die finanziellen 
Folgen der COVID-19-Pandemie abgefedert werden können. Der 
Rettungsschirm wird durch eine Kreditaufnahme finanziert, die durch 
eine durch den Landtag festgestellte außergewöhnliche Notsituation 
begründet ist. Durch eine Ergänzung des Haushaltsgesetzes 
(§ 8a HG 2019/2020) wird das Finanzministerium ermächtigt, abwei-
chend von § 37 LHO in über- und außerplanmäßige Ausgaben ein-
zuwilligen, sofern dies für die Aufrechterhaltung der Wahrnehmung 
öffentlicher Aufgaben sowie von wesentlichen wirtschaftlichen, sozia-
len und kulturellen Funktionen unabhängig von der Trägerschaft so-
wie für den Ausgleich von nicht unerheblichen Schäden unabweisbar 
ist. 

Kabinettbeschluss am 
11.02.2020. Verabschiedung 
des Nachtragshaushalts 
2020 durch den Landtag am 
01.04.2020. 

Hamburg 

 Ausnahme von der Schuldenbremse wegen einer außergewöhn-
lichen Notsituation in Folge einer Naturkatastrophe 

 Zulassung, dass die Aufwendungen die Erträge im Gesamter-
gebnisplan in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 um insgesamt 
bis zu 1,5 Milliarden Euro übersteigen dürfen 

 Zulassung einer Kreditaufnahme von insgesamt bis zu 
1,5 Milliarden Euro in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 

Von Senat (am 27.03.2020) 
und Bürgerschaft beschlos-
sen. 

Mecklenburg-Vorpommern 

Im Nachtragshaushaltsgesetz 2020 sind weitere Hilfen mit einem 
Ausgabenvolumen von bis zu 1,1 Milliarden Euro veranschlagt, wel-

Verabschiedung durch das 
Kabinett am 24.03.2020; Be-
schluss des Landtags am 
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che im „MV Schutzfonds“ gebündelt werden. Davon entfallen 
700 Millionen Euro auf Soforthilfen in Form von Zuschüssen, Unter-
stützung des Gesundheitswesens, Lohnfortzahlung und Steuerstun-
dungen. Weitere 400 Millionen Euro stehen für zusätzliche Bürg-
schaften und Kreditgarantien zur Verfügung. Der Landtag hat eine 
besondere Notsituation nach Artikel 65 Absatz 2 Satz 2 der Landes-
verfassung festgestellt und eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 
700 Millionen Euro beschlossen, um Mehrausausgaben zu finanzie-
ren. Die zu erwartenden Mindereinnahmen von 
ca. einer Milliarde Euro werden unter anderem aus Entnahmen aus 
der „Konjunkturausgleichsrücklage“ finanziert. 

01.04.2020. 

Niedersachsen 

Die zusätzlich mit dem Nachtragshaushalt beschlossenen Maßnah-
men umfassen ein Ausgabevolumen von insgesamt 
1,4 Milliarden Euro für folgende Zielsetzungen: Strukturen in der Ge-
sundheitsversorgung einsatz- und leistungsfähig halten, finanzielle 
Soforthilfen sowie Entschädigungen zur Unterstützung der Wirt-
schaft. Ferner wird der Ermächtigungsrahmen für das Finanzministe-
rium, Garantien und Bürgschaften zulasten des Landes zu überneh-
men, mit dem Nachtragshaushalt um rund eine Milliarde Euro auf 
drei Milliarden Euro erhöht. Zur Deckung der aufgrund der COVID-
19-Pandemie erforderlichen zusätzlichen Ausgaben darf der Haus-
halt des Landes daher im Haushaltsjahr 2020 abweichend von Arti-
kel 71 Abs. 2 der Niedersächsischen Verfassung in Höhe von ei-
ner Milliarde Euro durch zusätzliche Einnahmen aus Krediten aus-
geglichen werden. 

Beschlüsse der Niedersäch-
sischen Landesregierung 
vom 17.03.2020 und des 
Niedersächsischen Landta-
ges vom 25.03.2020. 

Nordrhein-Westfalen 

Nachtragshaushalt: Mit dem Nachtragshaushaltsgesetz wird der 
Bürgschaftsrahmen zur Wirtschaftsförderung von 900 Millionen Euro 
um 4,1 Milliarden Euro auf fünf Milliarden Euro ausgeweitet; Rahmen 
für Gewährleistungen und Rückbürgschaften wird von 
100 Millionen Euro um 900 Millionen Euro auf eine Milliarde Euro 
erhöht. Das Finanzministerium wird ermächtigt, gegenüber der 

Verabschiedung am 
24.03.2020. 
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NRW.BANK eine globale, einmalig nutzbare Haftungsfreistellung für 
Haftungsfreistellungen der NRW.BANK bis zu einer Höhe von 
fünf Milliarden Euro zu übernehmen. 

NRW-Rettungsschirmgesetz: Errichtung eines Sondervermögens in 
Höhe von bis zu 25 Milliarden Euro zur Bewältigung der direkten und 
indirekten Folgen der Corona-Krise. Die Finanzierung erfolgt über 
eine gesonderte Kreditermächtigung, die in das Nachtragshaushalt-
gesetz 2020 aufgenommen wird. 

Kommunalschutz-Paket: Mit unterschiedlichen Maßnahmen soll si-
chergestellt werden, dass die Kommunen finanziell handlungsfähig 
bleiben. 

 

 

 

 

 

 

Kabinettbeschluss vom 
31.03.2020. 

Rheinland-Pfalz 

Über das Nachtragshaushaltsgesetz 2020 werden 
3,3 Milliarden Euro aus Barmitteln (rund eine Milliarde Euro), Bürg-
schaften und Verpflichtungsermächtigungen mobilisiert. 
800 Millionen Euro dienen der Bekämpfung der Pandemie und ihrer 
Folgen, davon werden 100 Millionen Euro an Landkreise und Kom-
munen ausgezahlt. Für 2020 ist eine Nettokreditaufnahme in Höhe 
von 598,5 Millionen Euro angesetzt. Gemäß Arti-
kel 117 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 a der Verfassung für Rheinland-Pfalz 
wurde eine außergewöhnliche Notsituation festgestellt. Die laut 
Schuldenregel zulässige Obergrenze wird vom Nachtrag um 
572 Millionen Euro überschritten. Ein Tilgungsplan wurde verab-
schiedet. 

Verabschiedung im Minister-
rat am 24.03.2020 und im 
Landtag am 27.03.2020. 

Sachsen 

Der Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 zur Bewältigung der 
Corona-Krise hat ein Volumen von mehr als sechs Milliarden Euro. 

Kabinettbeschluss am 
03.04.2020. Beschluss des 
Landtages am 09.04.2020. 

Sachsen-Anhalt 

Mit einem 500 Millionen Euro umfassenden Nachtragshaushalt sol-
len Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise finanziert wer-
den. Enthalten ist zur Finanzierung zum einen eine Rücklagenent-

Kabinettsbeschluss vom 
24.03.2020; Landtagsbe-
schluss am 02.04.2020. 
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nahme und zum anderen eine Kreditaufnahme in Höhe von rund 
259 Millionen Euro aufgrund der gegebenen außergewöhnlichen 
Notsituation. 

Schleswig-Holstein 

Zur Bewältigung der Krise stehen bis zu 500 Millionen Euro im Rah-
men der Ausnahmeregelung zur Verfügung. Sie können zugunsten 
der Wirtschaft im Fall von Existenzbedrohung ausgezahlt werden, 
wenn Bundeshilfen nicht zur Verfügung stehen oder nicht ausrei-
chen. 

Überdies hat der Landtag zur Unterstützung der von der Corona-
Krise betroffenen Unternehmen ebenfalls eine Aufstockung der För-
derprogramme der Investitionsbank Schleswig-Holstein „Mittel-
standsdarlehen“ und „Mikrokredit“ beschlossen. Das Obligo dieser 
Darlehen ist für das Haushaltsjahr 2020 auf die maximale Summe 
von zehn Millionen Euro verdoppelt worden. 

Verabschiedung im Landtag 
am 18.03.2020. 

Liquiditätssich
erung der 
Realwirtschaft 

Bürgschaften und Ga-
rantien 

Unbegrenzte Bereitstellung von Liquidität für Betriebe und Unter-
nehmen über Gewährleistungsrahmen von 822 Milliarden Euro aus 
dem Bundeshaushalt: Bestehende Programme für Liquiditätshilfen 
werden uneingeschränkt ausgeweitet, um Unternehmen den Zugang 
zu günstigen Krediten zu erleichtern: 

 Großvolumiges KfW-Sonderprogramm für gewerbliche Unter-
nehmen jeder Größenordnung und freie Berufe steht zur Verfü-
gung. Es ermöglicht Unternehmen, die krisenbedingt vorüberge-
hend in Schwierigkeiten geraten sind, Zugang zu Liquiditätskredi-
ten. Die Programmbedingungen wurden bedeutend gelockert 
und ausgeweitet. 

 Das KfW-Sonderprogramm wird über die Programme KfW-
Unternehmerkredit und ERP-Gründerkredit Universell umgesetzt, 
deren Förderbedingungen modifiziert und erweitert wurden. Da-
neben ermöglicht das Sonderprogramm „Direktbeteiligung für 
Konsortialfinanzierung“ große Konsortialfinanzierungen unter Ri-
sikobeteiligung der KfW. Die KfW bietet prozessuale Erleichte-

KfW-Sonderprogramm für 
gewerbliche Unternehmen 
jeder Größenordnung und 
freie Berufe steht seit dem 
23.03.2020 zur Verfügung 
(Temporary Framework der 
Europäischen Kommission 
zum Beihilferecht seit 
19.03.2020 in Kraft). Anträge 
können bis zum 31.12.2020 
gestellt werden. 
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rungen bei den Kreditanträgen und eine Vereinfachung der Ver-
fahren bei der Risikoprüfung an. Bei Krediten unter 
drei Millionen Euro übernimmt die KfW die Risikoprüfung der 
Hausbanken. Kredite bis zehn Millionen Euro können mit verein-
fachter Risikoprüfung vergeben werden. 

 Das KfW-Sonderprogramm bietet Haftungsfreistellungen in Höhe 
von 90 Prozent für Kredite an kleine und mittlere Unternehmen 
und Haftungsfreistellungen in Höhe von 80 Prozent für große Un-
ternehmen. 

 Der Zinssatz des neuen KfW-Sonderprogramms wurde gesenkt 
und liegt – in Abhängigkeit der Risikoklasse – für kleine und mitt-
lere Unternehmen derzeit lediglich zwischen einem Prozent und 
1,46 Prozent jährlich sowie zwischen 2 Prozent und 2,12 Prozent 
jährlich für größere Unternehmen. 

 Für kleinere Unternehmen wird der Bürgschaftshöchstbetrag bei 
den Bürgschaftsbanken von 1,25 Millionen Euro auf 
2,5 Millionen Euro verdoppelt und die Rückbürgschaften des 
Bundes (zehn Prozentpunkte) und der Länder (fünf bis 
15 Prozentpunkte) gegenüber den Bürgschaftsbanken erhöht. 

 Bürgschaftsbanken können nun über Bürgschaften bis zu einer 
Höhe von 250.000 Euro in eigener Kompetenz entscheiden (Ziel: 
Beschleunigung des Entscheidungsprozesses). 

 Befristet bis Ende Mai hat der Bund eine 100-prozentige Rück-
bürgschaft für Kreditbeträge bis 100.000 Euro gegenüber den 
Bürgschaftsbanken (Bund/Land) ermöglicht. Die Bürgschafts-
banken haben damit kein eigenes Risiko und können Kredite so-
fort zusagen. Die Bürgschaftsquote gegenüber der Hausbank 
liegt bei 90 Prozent. 

 Das bislang auf Unternehmen in strukturschwachen Regionen 
beschränkte Großbürgschaftsprogramm (parallele Bund-Länder-
Bürgschaften) wird für Unternehmen außerhalb dieser Regionen 
geöffnet. Der Bund ermöglicht hier die Absicherung von Be-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direkte Anwendbarkeit nach 
Verkündung Papier „Schutz-
schirm für Beschäftige und 
Unternehmen“ am 
13.03.2020. 

Umsetzung bei Bürgschafts-
banken durch Länder erfor-
derlich. 

90-prozentige Bürgschafts-
quote gilt seit 20.03.2020. 
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triebsmittelfinanzierungen und Investitionen ab einem Bürg-
schaftsbedarf von 50 Millionen Euro und mit einer Bürgschafts-
quote von bis zu 90 Prozent. 

Wirtschaftsstabilisie-
rungsfondsgesetz 

Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) mit einem Volumen von 
600 Milliarden Euro: 

 400 Milliarden Euro für Garantien für Schuldtitel und Verbindlich-
keiten mit Laufzeit von maximal fünf Jahren, 

 100 Milliarden Euro für Rekapitalisierungsmaßnahmen, 

 100 Milliarden Euro für Refinanzierung der Sonderprogramme 
der KfW, 

 Zugangsvoraussetzungen für Unternehmen (zwei von drei zu 
erfüllen): 1) Bilanz ab 43 Millionen Euro, 2) Umsatz ab 
50 Millionen Euro, 3) mehr als 249 Beschäftigte, 

 Ausnahmen für „Unternehmen von erheblicher Bedeutung“ sowie 
für Start-ups, die seit dem 01.01.2017 in mindestens einer abge-
schlossenen Finanzierungsrunde von privaten Kapitalgebern mit 
einem Unternehmenswert von mindestens 50 Millionen Euro be-
wertet wurden. 

Verabschiedung im Bundes-
kabinett am 23.03.2020; Zu-
stimmung des Bundestags 
am 25.03.2020; Zustimmung 
des Bundesrats am 
27.03.2020. 

Soforthilfen für Solo-
selbstständige und klei-
ne Unternehmen 

Soforthilfen im Umfang von bis zu 50 Milliarden Euro für Solo-
Selbstständige und kleine Unternehmen: Zuschüsse für Unterneh-
men mit bis zu zehn Mitarbeitern (Vollzeitäquivalente): 

 Einmalauszahlung von bis zu 9.000 Euro für Unternehmen bis 
fünf Beschäftigte (Vollzeitäquivalente) bzw. 15.000 Euro für Un-
ternehmen bis zehn Beschäftigte (Vollzeitäquivalente); 

 Bewilligung und Verwaltung durch die Länder; 

 Anträge bis Ende Mai 2020. 

Die Einmalzahlung für drei Monate dient zur Deckung von laufenden 
betrieblichen Sach- und Finanzaufwendungen (zum Beispiel gewerb-
liche Mieten, Kredite für Betriebsräume oder Leasingraten). Der An-
tragsteller muss versichern, dass er durch die Corona-Pandemie in 
eine existenzgefährdende Wirtschaftslage geraten ist. Die Länder 

Verabschiedung im Bundes-
kabinett am 23.03.2020; Zu-
stimmung des Bundestags 
am 25.03.2020. 

Bund-Länder-
Verwaltungsvereinbarungen 
umgesetzt am 30.03.2020. 
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sind für die Umsetzung der Bundes-Soforthilfen zuständig. 
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 Steuerliche Liquiditäts-
hilfen durch verbesserte 
Möglichkeiten zur Stun-
dung von Steuerzahlun-
gen, zur Senkung von 
Vorauszahlungen und im 
Bereich der Vollstre-
ckung 

Möglichkeit von Steuererleichterungen in Milliardenhöhe: 

 Die Finanzbehörden können unmittelbar und nicht unerheblich 
betroffenen Steuerschuldnern Steuern, die bis zum 31.12.2020 
fällig werden, stunden und dabei auf Stundungszinsen verzich-
ten. Die Finanzverwaltung wird angewiesen, dabei keine stren-
gen Anforderungen zu stellen. 

 Vorauszahlungen können leichter angepasst werden. Sobald klar 
ist, dass die Einkünfte der Steuerpflichtigen im laufenden Jahr 
voraussichtlich geringer sein werden, werden die Steuervoraus-
zahlungen unkompliziert und schnell herabgesetzt.  

 Auf Vollstreckungsmaßnahmen (zum Beispiel Kontopfändungen) 
beziehungsweise Säumniszuschläge wird bis zum 31.12.2020 
verzichtet, solange der Schuldner einer fälligen Steuerzahlung 
unmittelbar und nicht unerheblich von den Auswirkungen des 
Corona-Virus betroffen ist. 

Veröffentlichung am 
19.03.2020. Die Zollverwal-
tung wurde am 13.03.2020 
angewiesen, für die von ihr 
verwalteten Steuern (u. a. 
die Einfuhrumsatz-,  
Alkohol-, Energie-, Kraft-
fahrzeug- und Luftverkehr-
steuer) entsprechende 
Maßnahmen im Steuerrecht 
zu schaffen. Am gleichen 
Tag wurde das BZSt ange-
wiesen, hinsichtlich der 
Versicherungsteuer und der 
Umsatzsteuer, soweit diese 
vom Bundeszentralamt für 
Steuern verwaltet wird, ent-
sprechend zu verfahren.  

Verzicht auf Erhebung 
einer Sicherheit nach 
dem Luftverkehrsteuer-
gesetz 

Abgesehen wird von der Erhebung einer Sicherheit aufgrund bloßen 
Vorliegens eines Stundungsantrages von Luftverkehrsunternehmen 
als Anzeichen für eine Gefährdung der Luftverkehrsteuer. 

Erlass vom 17.03.2020. 

Herabsetzung der Um-
satzsteuer-
Sondervorauszahlung 

Die Finanzämter können auf Antrag die Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlung für die Dauerfristverlängerung bei der Um-
satzsteuer für das Jahr 2020 ganz oder teilweise herabsetzen und 
insoweit bereits gezahlte Beträge erstatten, sofern der Unternehmer 
unter Darlegung seiner Verhältnisse nachweislich unmittelbar und 
nicht unerheblich von der aktuellen Corona-Krise betroffen ist. Die 
Dauerfristverlängerung bleibt bestehen.  

Ein entsprechendes Schrei-
ben wurde am 20.03.2020 
den obersten Finanzbehör-
den der Länder übermittelt. 

Befreiung von den Ein-
fuhrabgaben für Hilfslie-
ferungen/Spenden von 
medizinischen Hilfsgü-

Gemeinsam mit anderen Mitgliedsstaaten wurde die Europäische 
Kommission im März 2020 gebeten, Hilfslieferungen von Medizin-
produkten und Schutzausrüstungen aus Drittländern vorübergehend 
von Einfuhrabgaben zu befreien. Am 03.04. 2020 hat die Kommissi-

Antrag vom 23.03.2020. be-
fristet auf den Zeitraum der 
COVID-19-Pandemie. 
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tern on eine vorübergehende Einfuhrabgabenbefreiung für den Zeitraum 
vom 30.01.2020 bis zum 31.07.2020 beschlossen. Die Befreiung 
umfasst Gegenstände wie zum Beispiel Schutzausrüstung, Testkits 
oder Beatmungsgeräte, die von oder im Auftrag von staatlichen Or-
ganisationen oder im Auftrag von staatlich anerkannten (Hilfs)-
Organisationen eingeführt und unentgeltlich für die Bewältigung der 
Pandemie zur Verfügung gestellt werden. Dadurch wird die Beliefe-
rung von Ärzten, Pflegepersonal und Patienten mit der dringend be-
nötigten medizinischen Ausrüstung finanziell erleichtert. Details sind 
derzeit in Klärung. 

Stundung von Sozialver-
sicherungsbeiträgen 

Eine erleichterte Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen ohne 
Zinsen und Sicherheitsleistung ist unter folgenden Bedingungen 
möglich: 

 Mit einer sofortigen Beitragseinziehung ginge eine erhebliche 
Härte im Einzelfall einher; der Anspruch wird durch die Stundung 
nicht gefährdet (§ 76 SGB IV). 

 Die Stundung ist nachrangig; die von der Bundesregierung be-
schlossenen Maßnahmen wie Kurzarbeitergeld, Schutzschirme 
etc. sind vorrangig auszuschöpfen. 

 Zeitliche Befristung auf zwei Monate (März und April 2020). 

 Die Finanzierung erfolgt über die Sozialversicherungen; die Bei-
träge sind nach Ablauf des gewährten Zahlungsaufschubs zu 
leisten. 

In Kraft. Laufzeit: März und 
April 2020. 

Maßnahmen der Länder Baden-Württemberg 

Ausweitung von Bürgschaften, Erhöhung der Bürgschaftsrahmen 
sowie der Bürgschaftsquote auf bis zu 80 Prozent. Soforthilfe CO-
VID-19: Soforthilfeprogramm für Soloselbstständige, Unternehmen 
und Angehörige der freien Berufe mit bis zu 50 Beschäftigten, die 
sich unmittelbar infolge der COVID-19-Pandemie in einer existenz-
bedrohenden wirtschaftlichen Lage befinden; einmaliger, nicht rück-
zahlbaren Zuschuss von bis zu 30.000 Euro. 

Soforthilfeprogramm seit 
25.03.2020 in Kraft. 
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Bayern 

Für Stabilisierungsmaßnahmen stehen 62 Milliarden Euro zur Verfü-
gung: 

 BayernFonds (in Anlehnung an WSF des Bundes): 
20 Milliarden Euro Beteiligungspaket, zusätzlich 
30 Milliarden Euro Garantierahmen. Zugangsvoraussetzungen 
für Unternehmen: Bilanzsumme oder Umsatzerlöse größer als 
10 Millionen Euro, mindestens 50 Arbeitnehmer (zwei von drei 
Kriterien müssen erfüllt sein). Start-ups müssen in einer abge-
schlossenen Finanzierungsrunde von privaten Kapitalgebern mit 
mindestens fünf Millionen Euro einschließlich des durch diese 
Runde eingeworbenen Kapitals bewertet worden sein. 

 Anhebung der staatlichen Rückbürgschaft für den Schutzschirm 
der LfA Förderbank Bayern auf 12 Milliarden Euro. 

 Corona-Soforthilfen (Umfang ca. fünf Milliarden Euro) für kleine 
und mittlere Unternehmen zwischen 9.000 Euro und 50.000 Euro 
abhängig von der Mitarbeiteranzahl. 

 Angebote der LfA Förderbank Bayern: Corona-Schutzschirm-
Kredit mit 90-prozentiger Haftungsfreistellung für Unternehmen 
der gewerblichen Wirtschaft und die freien Berufe mit Jahreskon-
zernumsatz bis 500 Millionen Euro. Bürgschaften mit maximalem 
Bürgschaftssatz von 90 Prozent des Kreditbetrags bis zu einem 
Maximalbetrag von 30 Millionen Euro. Einführung eines neuen 
Darlehensprodukts der LfA für Kleinunternehmer bis zehn Mitar-
beiter mit 100 Prozent Haftungsfreistellung ergänzt Darlehens-
programm der KfW für Unternehmen zwischen zehn und 
250 Mitarbeitern. 

 

 

 

Beschluss des Ministerrats 
vom 31.03.2020. 

 

 

 

 

 

 

Corona-Soforthilfen: Be-
schluss des Ministerrats vom 
17.03.2020 und 31.03.2020, 
Finanzierung aus Corona-
Pandemie Fonds. 

LfA Förderbank: Ministerrats-
beschluss vom 31.03.2020 
sowie 07.04.2020. 
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Berlin 

Corona Soforthilfe I: Öffnung des Liquiditätsfonds des Landes für 
von COVID-19 betroffene Unternehmen. Das Darlehensvolumen, 
welches über die Förderbank abgewickelt wird, umfasst 
200 Millionen Euro. Bei zu erwartenden Ausfällen von rund 
25 Prozent errechnet sich ein Bedarf an Ausfällen in Höhe von 
50 Millionen Euro, der zur Bewältigung der Krise im Zeitraum von 
2020 bis 2024 zur Verfügung gestellt wird. 

Corona Soforthilfe II: Zuschussprogramm für besonders hart von der 
Corona-Krise betroffene Klein- und Kleinstunternehmen mit maximal 
fünf Beschäftigten sowie Freiberufler und Soloselbstständige. Die 
Höhe des Zuschusses ist auf 5.000 Euro begrenzt. Das Programm 
ist mit einem Umfang von 100 Millionen Euro beschlossen worden. 

Beschluss des Hauptaus-
schusses am 25.03.2020; 
Beschluss zum Nachtrags-
haushalt des Berliner Abge-
ordnetenhauses am 
09.04.2020. 

Brandenburg 

Zuschussprogramm des Landes Brandenburg: Soforthilfe für Solo-
selbstständige, Angehörige freier Berufe und kleine Unternehmen 
mit bis zu 100 Erwerbstätigen, die eine Betriebs- bzw. Arbeitsstätte 
im Land Brandenburg haben und bei einem deutschen Finanzamt 
angemeldet sind. Die Soforthilfe wird als einmaliger Zuschuss ge-
währt. Die Höhe der Soforthilfe ist nach Zahl der Erwerbstätigen ge-
staffelt (9.000 bis 60.000 Euro).  

Konsolidierungs- und Standortsicherungsprogramm des Landes 
Brandenburg (KoSta): Über das Programm werden Darlehen zur 
nachhaltigen Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit von klei-
nen und mittleren Unternehmen gewährt, einschließlich freiberuflich 
Tätige, die sich vorübergehend in existenzbedrohenden Schwierig-
keiten befinden oder die bisher nicht in Schwierigkeiten waren, aber 
wegen außergewöhnlicher Umstände in Liquiditätsschwierigkeiten 
geraten sind. Es wird anteilig der Liquiditätsbedarf zur Aufrechterhal-
tung des Geschäftsbetriebes finanziert. Die Zuwendung wird im 

 

Richtlinie vom 31.03.2020. 

 

 

 

 

Veröffentlichung der Richtli-
nie am 30.03.2020. Sie be-
hält bis zum 31.12.2020 ihre 
Gültigkeit. 
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Rahmen einer Projektförderung als Festbetragsfinanzierung in Form 
eines rückzahlbaren Darlehens gewährt. Der Umfang der Rettungs-
beihilfe beläuft sich regelmäßig auf bis zu 0,5 Millionen Euro für eine 
maximale Laufzeit von sechs Monaten. Die vorübergehenden Um-
strukturierungsdarlehen können regelmäßig bis zu 750.000 Euro für 
eine maximale Laufzeit von 18 Monaten betragen. 

Bürgschaftsprogramm der Bürgschaftsbank Brandenburg: In Ab-
stimmung mit der Bundesregierung ist beabsichtigt, die Haftungsfrei-
stellung für die zu verbürgenden Kredite gegenüber der Hausbank 
von 80 auf 90 Prozent anzuheben. Die Kreditlaufzeit kann bis zu 
sechs Jahren betragen; zu Beginn sind zwei tilgungsfreie Jahre mög-
lich. Die Höhe der Bürgschaftsprovision wird von 1,25 Prozent auf 
1,1 Prozent jährlich abgesenkt. 

Bremen 

 Soforthilfe Corona I: Zusätzliches Förderprogramm zur Abmilde-
rung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise in Hö-
he von 10 Millionen Euro (für Kleinstunternehmen mit weniger als 
zehn Beschäftigten) 

 Corona-Soforthilfen II in Höhe von 25 Millionen Euro (für Unter-
nehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern) 

 Mittelfonds als Sofortmaßnahme für Mehrbelastungen infolge der 
Corona-Ausbreitung in Höhe von 5 Millionen Euro 

 Sofortprogramm zur Unterstützung freischaffender Künstlerinnen 
und Künstler aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise in 
Höhe von 500.000 Euro 

 Soforthilfeprogramm für den Sport aufgrund der Auswirkungen 
der Corona-Krise in Höhe von einer Millionen Euro 

Beschlussfassungen der 
Maßnahmen lagen zwischen 
dem 30.03. und dem 
14.04.2020. 
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Hamburg 

 Hamburger Schutzschirm für Corona-geschädigte Unternehmen: 
direkte Zuschüsse für kleine und mittlere Unternehmen bis zu 
30.000 Euro, erwarteter Gesamtumfang deutlich über 
300 Millionen Euro. 

 Hamburg-Kredit-Liquidität: Ausweitung der Kreditermächtigung 
für die Hamburgische Investitions- und Förderbank um 
400 Millionen Euro auf 960 Millionen Euro für Rettungsdarlehen 
für kleine und mittlere Unternehmen bis 250.000 Euro; Sonder-
programme für die Bereiche Kultur und Sport. 

 Bürgschaften: Erhöhung des Bürgschaftshöchstbetrages bei der 
Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg GmbH (BG) auf 
2,5 Millionen Euro, Erhöhung des Betriebsmittelanteils an den 
Gesamtverpflichtungen der BG auf 50 Prozent, Erhöhung des 
Bürgschaftsanteils bei Betriebsmitteldarlehen auf bis zu 
80 Prozent, Erhöhung des Risikoanteils des Bundes um 
10 Prozentpunkte auf 49 Prozent und von Hamburg um 
5 Prozentpunkte auf 31 Prozent des von der BG übernommenen 
Risikos und Einräumung einer Eigenkompetenz der BG im Rah-
men bestehender Programm bis zur Höhe von 250.000 Euro. 

 Corona-Gebührenrundschreiben: Möglichkeit für Stundungen 
und – als ultima ratio – Erlässe städtischer Gebühren für Unter-
nehmen, Gewerbe, Selbstständige und sonstige betroffene Insti-
tutionen 

 Hilfen für Gewerbemieter: befristete zinslose Stundung für Mieter 
städtischer Immobilien 

 Erleichterung von Stundungen aller anderen Forderungen durch 
Herabsenkung der Anforderung an den Nachweis einer besonde-
ren Härte 

 Finanzierungssicherheit für Zuwendungsempfänger: notwendige 
Zuwendungen werden weiter ausgezahlt 

 

Senatsbeschluss vom 
27.03.2020. 

 

Von Senat und Bürgerschaft 
beschlossen. 

 

 

Beschluss des Vorsitzenden 
der Kreditkommission vom 
19.03.2020. 

 

 

 

 

Corona-
Gebührenrundschreiben vom 
23.03.2020. 

Rundschreiben der Finanz-
behörde vom 26.03.2020. 

Rundschreiben der Finanz-
behörde vom 26.03.2020 

Hessen 

Corona-Schutzschirm mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 

Beschluss des Hessischen 
Landtags vom 24.03.2020. 
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8,5 Milliarden Euro: 

 Zwei Milliarden Euro zusätzliche Ausgabenermächtigungen im 
Rahmen des Nachtragshaushalts 2020 

 Erhöhung des Bürgschaftsrahmens von bisher 1,5 auf 
fünf Milliarden Euro sowie  

 steuerliche Soforthilfen (insb. kurzfristige Rückerstattung bereits 
getätigter Sondervorauszahlungen der Umsatzsteuer) mit einem 
Entlastungsvolumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro. 

Die im Rahmen des Corona-Schutzschirms bereitgestellten Finanz-
mittel werden unter anderem für das „Soforthilfsprogramm“ genutzt. 
Damit stockt das Land Mittel der Bundesregierung mit einem eige-
nen Zuschuss auf. Insgesamt stehen für Solo-Selbständige, Freibe-
rufler, Künstler, Kleinst- und Kleinunternehmen mit bis zu 50 Be-
schäftigten mehr als zwei Milliarden Euro von Bund und Land zur 
Verfügung. Die Corona-Soforthilfe wird als einmaliger nicht rückzahl-
barer Zuschuss gewährt. Die Höhe der Soforthilfe unterscheidet sich 
nach der Zahl der Beschäftigten (10.000 bis 30.000 Euro).  

Unterstützung von Unternehmen in Kooperation mit der Wirtschafts- 
und Infrastrukturbank Hessen (WIBank): Mit der neuen „Liquiditäts-
hilfe“ für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Hessen“ stellt die 
WIBank über die Hausbank ein Nachrangdarlehen von mindestens 
5.000 bis maximal 200.000 Euro in vollem Risiko der WIBank zur 
Verfügung. Darüber hinaus sieht das Programm eine Kofinanzierung 
in Höhe von mindestens 20 Prozent des WIBank-Darlehens durch 
ein Darlehen der Hausbank vor. Förderprogramm „Hessen-
Mikroliquidität“: Verbesserung der Liquiditätssituation von Soloselb-
ständigen und Einzelunternehmern in kleinen Unternehmen mit ma-
ximal 50 Mitarbeitenden sowie Freiberuflern. Ihnen wird ein Direkt-
darlehen der WIBank zwischen 3.000 und 35.000 Euro mit einer 
Laufzeit von sieben Jahren gewährt.  
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Mecklenburg-Vorpommern 

Schutzfonds im Umfang von 1,1 Milliarden Euro, unter ande-
rem:400 Millionen Euro zur Erhöhung des Bürgschaftsrahmens des 
Landes von 1,2 Milliarden Euro auf 1,6 Milliarden Euro sowie Erhö-
hung des vom Land besicherten Anteils Bürgschaften; 
200 Millionen Euro Liquiditätshilfeprogramm (rückzahlbare Zuschüs-
se) für Unternehmen bis zu 249 Beschäftigten; 125 Millionen Euro 
für Soforthilfen für Kleinunternehmen mit mehr als zehn bis 100 Be-
schäftigten (nicht rückzuzahlende Zuschüsse); Möglichkeit der zeit-
weiligen Beteiligung des Landes an strukturbedeutsamen Unterneh-
men; 25 Millionen Euro zur Unterstützung von Kultureinrichtungen, 
Künstlern, Kulturschaffenden und ehrenamtlichen Engagements; 
20 Millionen Euro zur Unterstützung von ehrenamtlich Engagierten, 
gemeinnützigen Organisationen, Vereinen und sozialen Einrichtun-
gen der Daseinsvorsorge und Wohlfahrtspflege bei der Bewältigung 
von Einnahmeausfällen und Mehrkosten im Rahmen der Corona-
Krise. 100 Millionen Euro zur Beteiligung an Schlüsselunternehmen. 
Weiterzahlung von bewilligten Fördermitteln. 

Kabinettbeschluss vom 
24.03.2020. Bestandteil des 
Nachtragshaushalts- und 
Haushaltsbegleitgesetzes mit 
Landtagsbeschluss vom 
01.04.2020. 

Niedersachsen 

Zuschussprogramm „Liquiditätssicherung für kleine Unternehmen“: 

 Bis zu 100 Millionen Euro zur Unterstützung von Betrieben, bis 
49 Mitarbeiter, freiberuflich Tätigen, Soloselbständigen, die sich 
aufgrund der Corona-Virus-Krise in einer existentiellen Notlage 
befinden. 

 Unterstützung von Kleinstunternehmen und Soloselbständigen 
(Umsetzung Bundesförderung) bis zehn Mitarbeiter, die sich auf-
grund der Corona-Virus-Krise in einer existentiellen Notlage be-
finden. Auszahlung eines Einmalzuschusses zur Deckung der 
laufenden Betriebskosten bis zu drei Monate (gestaffelt nach An-

 

 

Verabschiedung durch Land-
tag im Rahmen des Nach-
tragshaushalts am 
25.03.2020, in Kraft getreten 
am 26.03.2020. 

Veröffentlicht am 31.03.2020, 
In Kraft getreten am 
01.04.2020. 
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zahl Mitarbeiter, etwa 550 Millionen Euro Bundesmittel. 

 Unterstützung von kleinen Unternehmen zwischen elf und 49 
Mitarbeitern, die sich aufgrund der Corona-Virus-Krise in einer 
existentiellen Notlage befinden. Auszahlung eines Einmalzu-
schusses zur Deckung der laufenden Betriebskosten bis zu drei 
Monaten (gestaffelt nach Anzahl Mitarbeiter, etwa 
200 Millionen Euro Landesmittel). 

Liquiditätshilfe/Landeskredite für kleine und mittlere Unternehmen: 

 Unterstützung von Unternehmen bis 249 Mitarbeitern und Ange-
hörigen der freien Berufe mit tragfähigem Geschäftsmodell bei 
Liquiditätsengpässen, die im Zuge der Corona-Krise auftreten; 

 Darlehen von 5.000 bis 50.000 Euro, Laufzeit zehn Jahre; 

 die ersten beiden Jahre sind zinslos und tilgungsfrei, anschlie-
ßend markt- und risikoangepasster Zins; 

 zunächst 60 Millionen Euro Landesmittel; 

 Erlass zur Berücksichtigung der Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie bei der Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrages 
für Zwecke der Vorauszahlungen. 

Außer-Kraft-Treten am 
31.12.2020. 

 

 

 

 

Start des Programms am 
25.03.2020. 

 

Gleich lautende Erlasse der 
obersten Finanzbehörden der 
Länder zu gewerbesteuerli-
chen Maßnahmen zur Be-
rücksichtigung der Auswir-
kungen des Corona-Virus 
vom 19.03.2020. 
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Nordrhein-Westfalen 

NRW-Soforthilfe 2020 - Landesprogramm zum Soforthilfeprogramm 
des Bundes „Corona-Soforthilfe für Kleinstunternehmen und Solo-
selbständige“: Ergänzung des Soforthilfeprogramms des Bundes für 
Unternehmen mit über zehn bis zu 50 Beschäftigten durch Hilfen von 
bis zu 25.000 Euro. Für diese Aufstockung werden Landesmittel von 
bis zu 1,5 Milliarden Euro bereitgestellt. 

Vorfinanzierung des Bundesprogramms „Corona-Soforthilfe“: Sofort-
hilfen in Höhe von bis zu 9.000 Euro für Unternehmen mit bis zu fünf 
und in Höhe von bis zu 15.000 Euro für Unternehmen mit bis zu 
zehn Beschäftigten. Die Sondervorauszahlungen für Dauerfristver-
längerungen bei der Umsatzsteuer für krisenbetroffene Unternehmen 
werden auf null gesetzt. Damit stellt das Land den Unternehmen auf 
Antrag Mittel im Umfang von mehr als vier Milliarden Euro sofort zur 
Verfügung. Von der COVID-19-Pandemie betroffene Arbeitgeber 
können eine zweimonatige Fristverlängerung für die zum 10.04.2020 
abzugebenden Lohnsteueranmeldungen beantragen. Damit kann 
das Land den Unternehmen zusätzliche Liquidität von voraussicht-
lich über drei Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Zahlungsfristver-
längerungen bei der Grunderwerbsteuer und zinslose Stundungen 
bei der Erbschaft‐ und Schenkungsteuer und der Grunderwerbsteu-
er. 

Vorlage des Haushalts- und 
Finanzausschusses vom 
24.03.2020. 

Rheinland-Pfalz 

 Zukunftsfonds „Starke Wirtschaft Rheinland-Pfalz“, mit dem ein 
Landesprogramm zur Unterstützung von Unternehmen mit bis zu 
30 Beschäftigten durch Sofortkredite und Zuschüsse finanziert 
wird 

 Ausweitung des Bürgschaftsrahmens zur Wirtschaftsförderung 
um 2,2 Milliarden Euro, dafür um 100 Millionen Euro erhöhte 
Barmittel für Bürgschaften 

 50 Millionen Euro zur Stärkung des Eigenkapitals der rheinland-
pfälzischen Förderbank ISB (wegen Ausweitung des risikotra-

Verabschiedung im Minister-
rat am 24.03.2020 und im 
Landtag am 27.03.2020. 
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genden Fördergeschäfts) 

Saarland 

Darlehensprogramm „Sofort-Kredit-Saarland“ zur Unterstützung von 
Unternehmen im Umfang von 25 Millionen Euro: Es können Kredite 
zur Finanzierung von Betriebsmitteln bis zu 500.000 Euro gewährt 
werden. Im Rahmen des Sofort-Kreditprogramms bürgt das Land für 
diese Kredite, um die Ausreichung zu ermöglichen und die Konditio-
nen attraktiv zu machen. Bereitgestellt werden die Mittel über die 
Saarländische Investitionskreditbank (SIKB), die eng mit den Haus-
banken zusammenarbeitet. 

„Kleinunternehmer-Soforthilfe“ gemäß der Richtlinie für die Unter-
stützung der von der COVID-19-Pandemie geschädigten gewerbli-
chen Unternehmen und Angehörigen freier Berufe: Für diese Maß-
nahmen werden 30 Millionen Euro durch Inanspruchnahme des 
Sondervermögens Zukunftsinitiative aus Haushaltsmitteln aufge-
bracht. Je nach Mitarbeiterzahl können Soloselbstständige und 
Kleinunternehmer ein Zuschuss (Höhe abhängig von Zahl der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter) zur Behebung des Liquiditätsengpasses 
in Form einer Billigkeitsleistung als freiwillige Zahlung gewährt wer-
den. Diese Finanzhilfe gewährte das Saarland dabei als Vorleistung 
für das Soforthilfeprogramm des Bundes. 

 

Ankündigung am 12.03.2020; 
am 19.03.2020 auf 
25 Millionen Euro aufge-
stockt; am 24.03.2020 vom 
Ministerrat beschlossen.  

 

 

Beschluss der Richtlinie am 
24.03.2020.  

Sachsen 

Expressbürgschaft der Bürgschaftsbank Sachsen 

 Bürgschaftsvolumen von 250.000 Euro auf 500.000 Euro erhöht 

 Bewilligung erfolgt innerhalb eines Bankarbeitstages 

„Sachsen hilft sofort“ 

 Einzelunternehmer (Soloselbständige), Kleinstunternehmen und 
Freiberufler in Sachsen mit einem Jahresumsatz oder einer Jah-
resbilanz bis zu einer Million Euro werden unterstützt. 

 

Seit 16.03.2020; Geltungs-
zeitraum nur für aktuellen 
und besonderen Hilfsbedarf 
infolge des Corona-Virus. 

 

Verabschiedung im Kabinett 
am 20.03.2020; gilt ab 
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 Hilfe bei Liquiditätsbedarf für Unternehmen, die aufgrund der 
Auswirkungen des Corona-Virus mit unverschuldeten Umsatz-
rückgängen konfrontiert sind. 

 Zinslose bedarfsorientierte Liquiditätshilfedarlehen von 5.000 bis 
zu 50.000 Euro mit Nachrangcharakter, im Ausnahmefall bis zu 
100.000 Euro, Laufzeit bis zu acht Jahre, bis zu 36 Monate til-
gungsfrei. 

23.03.2020 bis 31.12.2020. 

Sachsen-Anhalt 

Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt (in Abstimmung mit Bund): 

 Die Bürgschaftsquote für die zu verbürgenden Kredite ggü. der 
Hausbank ist von 80 Prozent auf 90 Prozent angehoben worden.  

 Die maximale Bürgschaftsverpflichtung zugunsten eines Kredit-
nehmers beträgt 2.500.000 Euro. In diesem Rahmen sind mehre-
re Bürgschaften für eine Kreditnehmereinheit im Sinne des KWG 
zulässig. 

 Kreditlaufzeit kann bis zu sechs Jahre betragen; zu Beginn sind 
zwei tilgungsfreie Jahre möglich. 

 Erhöhung der Rückbürgschaftsquote des Landes auf 33 Prozent 
ergänzend zur Erhöhung der Quote des Bundes auf 52 Prozent. 

 Abweichend von der obigen Quotendarstellung werden gegen-
über der Bürgschaftsbank für Liquiditätskredite von bis zu 
100.000 Euro Rückgarantien von 100 Prozent gewährt 
(62 Prozent Bund, 38 Prozent Land). 

 Expressbürgschaften bis Bürgschaftsvolumen 250.000 Euro mit 
90 Prozent Verbürgungsquote soweit Bedingungen erfüllt sind. 

Investitionsbank Sachsen-Anhalt: Sachsen-Anhalt ZUKUNFT - 
Corona-Soforthilfe: Einmalbilligkeitsleistung an Soloselbständige, 
Freiberufler und Unternehmen; bis zu zehn Arbeitnehmer aus dem 
Soforthilfeprogramm des Bundes; zehn bis 50 Arbeitnehmer finan-
ziert aus Landesmitteln. 

Sachsen-Anhalt ZUKUNFT - Das IB-Darlehen für kleine und Klein-
stunternehmen (De-minimis): Das Darlehen dient der Liquiditätssi-

Nachtrag zur Rückbürg-
schaftserklärung des Bundes 
befristet bis zum 31.12.2020; 
Bundesregelung Bürgschaf-
ten befristet bis 31.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richtlinie über die Gewäh-
rung von Billigkeitsleistungen 
für KMU mit bis zu 50 Be-
schäftigten (Vollzeitäquiva-
lente) einschl. Kleinstunter-
nehmen, Solo-
Selbstständigen und Angehö-
rigen freier Berufe zur Bewäl-

https://www.ib-sachsen-anhalt.de/unternehmen/investieren-finanzieren/ib-darlehen-fuer-kleine-und-kleinstunternehmen
https://www.ib-sachsen-anhalt.de/unternehmen/investieren-finanzieren/ib-darlehen-fuer-kleine-und-kleinstunternehmen
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cherung von Unternehmen, die durch die Auswirkungen der Corona-
Krise unverschuldet in wirtschaftliche Probleme geraten sind. 

tigung der wirtschaftlichen 
Folgen der Corona-Krise 
(Corona-Soforthilfe) vom 
29.03.2020. 

Schleswig-Holstein 

Auflage eines Mittelstandssicherungsfonds mit einem Volumen von 
zunächst 300 Millionen Euro. Dabei handelt es sich um rückzahlbare 
Zuschüsse (Darlehen) nach den folgenden Bedingungen: 1. Tranche 
mit einem Gesamtvolumen von 150 Millionen Euro: Einzelkredit ab 
15.000 Euro bis max. 50.000 Euro; Laufzeit: maximal 12 Jahre; 
24 Monate tilgungsfrei; zinslos für die ersten fünf Jahre; stark verein-
fachtes und schnelles Verfahren vorgesehen. 2. Tranche mit einem 
Gesamtvolumen von 150 Mio. Euro: Einzelkredit ab 50.000 Euro bis 
max. 750.000 Euro; Laufzeit maximal zwölf Jahre; 24 Monate til-
gungsfrei; zinslos für die ersten fünf Jahre; vereinfachtes Verfahren 
vorgesehen. Antragsteller können Unternehmen des Hotel-, Beher-
bergungs- und Gaststättengewerbes sein, welche unmittelbar durch 
staatliche Verordnungen im Zuge der Corona-Krise in eine existenz-
bedrohliche Wirtschaftslage bzw. in einen Liquiditätsengpass gera-
ten sind. 

Mit einem Erlass wurde der Regelung durch den Bund vorgegriffen, 
mit dem im Hinblick auf Stundungs- und Vollstreckungsmaßnahmen 
sowie bei der Anpassung von Vorauszahlungen für Einkommen-, 
Körperschaft- und Gewerbesteuer unterschiedliche Regelungen in 
Kraft gesetzt wurden. Diese betreffen unter anderem die Anpassung 
und Stundung von Vorauszahlungen für die Einkommen-, Gewerbe- 
und Körperschaftssteuer. 

Von Vollstreckungsmaßnahmen soll bei unmittelbar und erheblich 
betroffenen Steuerpflichtigen bis zum 31.12.2020 bei allen rückstän-
digen oder bis zu diesem Zeitpunkt fällig werdenden abgesehen 
werden. In den betreffenden Fällen sind die Säumniszuschläge für 
diese Steuern bis zum 31.12.2020 zu erlassen. 

 

Kabinettsbeschluss vom 
27.03.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erlass vom 16.03.2020. 
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Thüringen 

Corona-Soforthilfeprogramm für die Thüringer Wirtschaft: Einmalzah-
lung (Zuschuss) an Unternehmen in unverschuldeter existenzbedro-
hender Lage: 

 Fördersummen zwischen 5.000 und 30.000 Euro (abhängig von 
Anzahl der Beschäftigten) 

 Förderfähig sind gewerbliche Unternehmen bis 50 Beschäftigte 
inklusive Einzelunternehmen sowie wirtschaftsnahe freie Berufe 
sowie die Kreativwirtschaft (einschließlich Soloselbständige) 

Thüringer Konsolidierungsfonds für kleine und mittlere Unternehmen 
/ Corona-Spezial: 

 Erhöhung des maximalen Darlehensbetrags auf zwei Millio-
nen Euro (zuvor maximal eine Million Euro); bis 50.000 Euro 
zinsloses Darlehen 

 Für von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffene Unter-
nehmen gilt, dass alle Darlehensanträge im vereinfachten An-
tragsverfahren bearbeitet werden; förderfähig sind gewerbliche 
Unternehmen bis 249 Beschäftigte. 

Erleichterung für Gemeinden zur Stundung fälliger Gewerbesteuer-
zahlungen sowie Möglichkeit zum Verzicht auf Vollstreckungsmaß-
nahmen bis zum 31.12.2020. 

Erweiterung des Förderangebots der Bürgschaftsbank Thüringen 
durch Anhebung der Bürgschaftsgrenze von 1,25 Millionen Euro auf 
2,5 Millionen Euro, Anhebung der maximal zulässigen Bürgschafts-
quote von 80 Prozent auf 90 Prozent des Kreditbetrages sowie Er-
höhung der Risikoanteils des Bundes und des Landes auf 
85 Prozent des von der Bürgschaftsbank übernommenen Risikos.  

 

Verfügbar seit 23.03.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veröffentlichung des Rund-
schreibens am 25.03.2020. 

 

Beschlossen am 
13./25.03.2020 und 
30.03.2020; Umsetzung 
durch Nachtrag zur Rück-
bürgschaftserklärung bis Mit-
te April 2020. 
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Zahlungs- und 
Insolvenzregel
ungen sowie 
weitere 
Rechtsanpass
ungen 

Gesetz zur Abmilderung 
der Folgen der COVID-
19-Pandemie im Zivil-, 
Insolvenz-, und Straf-
recht 

Zu den Maßnahmen gehören unter anderem: 

a. Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, wenn grundsätzlich Sa-
nierungsfähigkeit nicht ausgeschlossen werden kann: Die Insol-
venzantragspflicht und die Zahlungsverbote werden bis zum 
30.09.2020 ausgesetzt, es sei denn, die Insolvenz beruht nicht 
auf den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie oder es besteht 
keine Aussicht auf die Beseitigung einer eingetretenen Zah-
lungsunfähigkeit. An die Aussetzung der Antragspflicht knüpfen 
sich anfechtungs- und haftungsrechtliche Privilegierungen für die 
Fortführung von Geschäftsbeziehungen mit betroffenen und die 
Gewährung von Kredite an betroffene Unternehmen. Suspendie-
rung von Gläubigerinsolvenzanträgen: Für einen dreimonatigen 
Übergangszeitraum wird flankierend das Recht der Gläubiger, 
die Eröffnung von Insolvenzverfahren zu beantragen, einge-
schränkt. 

b. Bis zum 30.06.2020 befristetes Leistungsverweigerungsrecht für 
Verbraucher bei „wesentlichen“ Dauerschuldverhältnissen (Ver-
träge, die zur Eindeckung mit Leistungen der angemessenen 
Daseinsvorsorge erforderlich sind, zum Beispiel Strom, Gas, Te-
lekommunikation, soweit zivilrechtlich geregelt auch Wasser), die 
vor dem 08.03.2020 geschlossen wurden, Leistungsverweige-
rungsrecht für Kleinstunternehmen bei „wesentlichen“ Dauer-
schuldverhältnissen, die vor dem 08.03.2020 geschlossen wur-
den, wenn die Leistung derzeit wegen der Folgen der COVID-19-
Pandemie nicht erbracht werden kann oder die Erbringung der 
Leistung ohne Gefährdung des Lebensunterhaltes (Verbraucher) 
bzw. der wirtschaftlichen Grundlagen des Erwerbsbetriebes nicht 
möglich wäre. „Wesentlich“ sind hier solche Dauerschuldverhält-
nisse, die zur Eindeckung mit Leistungen zur angemessenen 
Fortsetzung des Erwerbsbetriebs erforderlich sind. Das Leis-
tungsverweigerungsrecht für Verbraucher und Kleinstunterneh-
men besteht nicht, wenn die Nichtleistung für den Gläubiger – 
spiegelbildlich – zur Gefährdung seines angemessenen Lebens-
unterhalts bzw. der wirtschaftlichen Grundlagen seines Erwerbs-

a. In Kraft rückwirkend zum 
01.03.2020. Aussetzung 
Insolvenzantragspflicht 
bis 30.09.2020, Ausset-
zung des Gläubigeran-
tragsrechts bis zum Ab-
lauf von drei Monaten 
nach Inkrafttreten am 
28.03.2020; beide Aus-
setzungen sind verlän-
gerbar durch Rechtsver-
ordnung bis 31.03.2021. 

b. In Kraft bis 30.06.2020; 
kann durch Verordnung 
der Bundesregierung oh-
ne Zustimmung des Bun-
desrats und des Bundes-
tags bis zum 30.09.2020 
verlängert werden. Mit 
Zustimmung des Bundes-
tags auch darüber hin-
aus. 

c. In Kraft seit 01.04.2020 
für bis zum 30.06.2020 
fällige Zahlungsansprü-
che; kann durch Verord-
nung der Bundesregie-
rung ohne Zustimmung 
des Bundesrats für Zah-
lungen, die bis zum 
30.09.2020 fällig werden, 
verlängert werden. Mit 
Zustimmung des Bundes-
tags auch darüber hin-
aus. 
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betriebs führen würde. In diesem Fall erhält der Schuldner das 
Recht zur Kündigung. Miet- und Pachtverträge, Verbraucherdar-
lehen sowie arbeitsrechtliche Ansprüche sind vom Leistungsver-
weigerungsrecht ausgenommen. 

c. Stundungsregelung für Verbraucherdarlehensverträge, die bis 
zum 15.03.2020 geschlossen wurden: Zahlungsansprüche, die 
zwischen dem 01.04.2020 und dem 30.06.2020 fällig werden, 
können mit Eintritt der Fälligkeit für die Dauer von drei Monaten 
gestundet werden, wenn der Verbraucher aufgrund der COVID-
19-Pandemie Einnahmeausfälle hat, die dazu führen, dass ihm 
eine Zahlung nicht zumutbar ist (Gefährdung angemessenen Le-
bensunterhalts). 

d. Mietern und Pächtern, die im Zeitraum vom 01.04. bis 
30.06.2020 fällige Miet- bzw. Pachtzahlungen infolge der COVID-
19-Pandemie nicht fristgerecht leisten können, kann vorüberge-
hend (bis 30.06. 2022) nicht allein wegen dieses Zahlungsver-
zugs gekündigt werden. Die Verpflichtung der Mieter/Pächter zur 
Zahlung der Miete/Pacht bleibt aber grundsätzlich bestehen. 

e. Vorübergehende Erleichterungen in den Bereichen des Gesell-
schafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungs-
eigentumsrechts sowie des Umwandlungsrechts: insbesondere 
erleichterte Möglichkeit zur Durchführung von Versammlungen 
unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln. Im Woh-
nungseigentumsrecht: Fortdauer der Amtszeit des Verwalters 
und der Geltung des Wirtschaftsplans. 

f. Unterbrechung der Hemmungsfristen bei strafrechtlichen Ver-
handlungen: Es ist ein zusätzlicher Hemmungstatbestand für die 
Unterbrechungsfrist einer strafgerichtlichen Hauptverhandlung 
beschlossen, damit Prozesse nicht ausgesetzt werden. 

d. In Kraft seit 01.04.2020. 
Befristung bis 
30.06.2022; Kündigungs-
schutz gilt für Miet- und 
Pachtrückstände wegen 
COVID-19 aus der Zeit 
zwischen 01.04.2020 und 
30.06.2020. Möglichkeit 
zur Verlängerung bis zum 
30.09.2020. Mit Zustim-
mung des Bundestags 
auch darüber hinaus. 

e. In Kraft ab 28.03.2020. 
Gültig für Sitzungen, Ver-
sammlungen, Bestellun-
gen etc. im Jahr 2020. 
Möglichkeit der Erstre-
ckung auf das Jahr 2021. 

f. In Kraft seit 28.03.2020. 
Befristung bis 
27.03.2021. 

Soziale 
Sicherung und 
Lohnersatzleis
tungen 

Erleichterungen bei 
Kurzarbeit 

Die Zahl der im Betrieb Beschäftigten, die vom Arbeitsausfall betrof-
fen sein müssen, um Kurzarbeitergeld zahlen zu können, wird von 
einem Drittel auf zehn Prozent gesenkt. Auf den Aufbau negativer 
Arbeitszeitsalden vor der Gewährung von Kurzarbeitergeld wird voll-
ständig verzichtet. Die von den Arbeitgebern während des Kurzarbei-

In Kraft rückwirkend zum 
01.03.2020 bzw. bei der Be-
zugsdauer zum 31.01.2020. 
Befristung bis 31.12.2020. 
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tergeldbezugs allein zu tragenden Sozialversicherungsbeiträge wer-
den vollständig in pauschalierter Form durch die Bundesagentur für 
Arbeit erstattet. Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern wird 
der Zugang zum Kurzarbeitergeld vorübergehend eröffnet. Bis En-
de 2020 kann die Bezugsdauer bis zu 21 Monaten betragen. Bei der 
Bundesagentur für Arbeit stehen Reserven in Höhe von rund 
25,8 Milliarden Euro zur Verfügung. 

Schutzschirm für Solo-
selbstständige / Verein-
fachtes Verfahren bei 
der Vermögensprüfung 
bei Grundsicherung 

Vereinfachtes Verfahren bei der Vermögensprüfung bei Grundsiche-
rung; Entlastungsvolumen von bis zu 9,6 Milliarden Euro (davon 
7,5 Milliarden Euro durch den Bund). Schneller Zugang zur Grundsi-
cherung (SGB II) für alle Erwerbsfähigen: 

 Für alle Neuanträge: Vereinfachtes Verfahren bei der Vermögen-
sprüfung durch Eigenerklärung der Antragstellerinnen und An-
tragsteller, nicht über erhebliche Vermögenswerte zu verfügen; 
für sechs Monate 

 Anerkennung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft 
und Heizung ohne Angemessenheitsprüfung für sechs Monate 

 Vereinfachte Prüfung von Einkommen für eine schnelle Gewäh-
rung der Leistungen (für sechs Monate vorläufige Bewilligung) 

In Kraft rückwirkend zum 
01.03.2020. Befristung bis 
30.06.2020. 

Die Bundesregierung kann 
die Regelung bei Bedarf 
durch eine Verordnungser-
mächtigung bis zum 
31.12.2020 verlängern. 

Ausweitung der Hinzu-
verdienstmöglichkeiten 
während der Kurzarbeit 

Durch den im neuen § 421c SGB III geregelten vorübergehenden 
Verzicht auf die Anrechnung des Entgelts aus einer während Kurz-
arbeit aufgenommenen Beschäftigung auf das Kurzarbeitergeld bis 
zur Höhe des ursprünglichen Soll-Entgelts (Entgelt vor Einführung 
der Kurzarbeit) wird ein Anreiz geschaffen, auf freiwilliger Basis vo-
rübergehend Tätigkeiten in systemrelevanten Bereichen, wie zum 
Beispiel der Landwirtschaft, aufzunehmen. 

In Kraft vom 01.04.2020 bis 
zum 31.10.2020. 

Vorübergehende Aus-
weitung der geringfügi-
gen Beschäftigung 

Um Problemen bei der Saisonarbeit insbesondere im Bereich der 
Landwirtschaft durch die Corona-Krise Rechnung zu tragen, wurde 
die maximale Dauer einer kurzfristigen Beschäftigung auf fünf Mona-
te oder 115 Tage ausgeweitet. Die Sozialversicherung lässt zudem 
vorübergehend eine geringfügig entlohnte Beschäftigung bis zu fünf 
Monate lang auch bei einem monatlichen Entgelt oberhalb der Ge-
ringfügigkeitsgrenze von 450 Euro zu. 

In Kraft vom 01.03.2020 bis 
zum 31.10.2020. 
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Ausnahmeregelung beim 
Kinderzuschlag 

Einzelne Voraussetzungen für den Kinderzuschlag werden vorüber-
gehend der aktuellen Lage angepasst, um Familien, die derzeit un-
vorhersehbare Einkommensverluste erleiden, besser unterstützen zu 
können. Für die Prüfung des Kinderzuschlags wird vorübergehend 
ab dem 01.04. bis zum 30.09.2020 – statt an das Einkommen aus 
den letzten sechs Monaten vor Antragstellung – an das aktuelle Ein-
kommen der Eltern im letzten Monat vor Antragstellung angeknüpft. 
Zudem wird befristet die Berücksichtigung von Vermögen ausge-
setzt. Außerdem soll eine einmalige prüfungsfreie Verlängerung für 
sogenannte Bestandsfälle mit dem höchstmöglichen Kinderzuschlag 
dazu führen, dass die Leistungen möglichst ohne Unterbrechung 
gewährt werden. Dies gilt für die Zeit vom 01.04. bis 30.09.2020. Ein 
Antragserfordernis ist in diesen Fällen nicht vorgesehen, um die 
Leistung hier sehr niedrigschwellig zu gestalten. 

In Kraft vom 01.04.2020g bis 
zum 30.09.2020. 

Maßnahmen im Eltern-
geld aus Anlass der CO-
VID-19-Pandemie 

Die Elterngeldregelungen sollen zeitlich befristet angepasst werden, 
um die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Familien leis-
tungsrechtlich abzufedern und sie in der aktuellen Lebenslage wei-
terhin effektiv mit dem Elterngeld unterstützen zu können. 

Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, können Bezugs-
monate für die Zeit zwischen dem 01.03. und 31.12.2020 aufschie-
ben.  

Eltern verlieren ihren Partnerschaftsbonus nicht, wenn sie auf Grund 
der COVID-19-Pandemie aktuell mehr oder weniger arbeiten als 
geplant. Es gelten die Angaben bei Antragstellung. 

Eltern sollen Elterngeld in gleicher Höhe erhalten, auch wenn sie 
Einkommensersatzleistungen wie bspw. Kurzarbeitergeld oder Ar-
beitslosengeld I beziehen, die durch die COVID-19-Pandemie be-
dingte Einkommenswegfälle ausgleichen. Dies betrifft Eltern, die 
bislang in Teilzeit arbeiten und Elterngeld beziehen. 

Bei der Beantragung von Elterngeld können auf Antrag Monate mit 
geringerem Einkommen von der Elterngeldberechnung ausgenom-
men werden. Dies betrifft werdende Eltern, die durch die COVID-19-

In Kraft vom 01.03.2020. Die 
Regelungen gelten für den 
Zeitraum vom 01.03.2020 bis 
zum 31.12. 2020. 



 

28 
 
 

Pandemie Einkommensverluste haben, weil sie in Kurzarbeit arbei-
ten oder freigestellt sind. 

Sozialdienstleister-
Einsatzgesetz (SodEG) 

Hilfspaket für bestimmte soziale Einrichtungen: 

 Subsidiär greifender, besonderer Sicherstellungsauftrag der je-
weiligen Leistungsträger für die sozialen Dienstleister und Ein-
richtungen, die Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern (außer 
SGB V und XI) und anderen Gesetzen erbringen. 

 Der Zuschuss wird in Form einer nicht rückzahlbaren Zuschuss-
zahlung gewährt. Sie entspricht grundsätzlich maximal 
75 Prozent des Durchschnittswertes der in den vergangenen 
zwölf Monaten gewährten Zuwendungen. 

 Er gilt zeitlich nur, wenn aufgrund von Maßnahmen zur Gesund-
heitsprävention, die Zusammenarbeit zwischen den Leistungs-
trägern und den sozialen Dienstleistern gestört ist. Im Gegenzug 
sollen die sozialen Dienstleister bei der Krisenbewältigung mit 
den ihnen zur Verfügung stehenden Kapazitäten (Arbeitskräfte, 
Räumlichkeiten und Sachmittel) unterstützen, sofern möglich. 

In Kraft zum 28.03.2020. Be-
fristung bis zum 30.09.2020; 
kann per Rechtsverordnung 
bis Ende 2020 verlängert 
werden. 

Arbeitszeitflexibilisie-
rung 

Arbeitszeitflexibilisierung durch Ausnahmen vom Arbeitszeitgesetz:  

 Durch Rechtsverordnung wurden für bestimmte Tätigkeiten ge-
wisse Ausnahmen vom Arbeitszeitgesetz (ArbZG) erlassen. Die-
se Ausnahmen müssen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung, des Gesundheitswesens und der pfle-
gerischen Versorgung, der Daseinsvorsorge oder zur Versor-
gung der Bevölkerung mit existenziellen Gütern notwendig sein. 

 Die Verordnung sieht längere Arbeits- und kürzere Ruhezeiten 
vor: Beschäftigte können täglich für bis zu zwölf Stunden sowie 
an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden (wöchentliche 
Höchstarbeitszeit 60 Stunden). Ruhezeiten dürfen auf bis zu 
neun Stunden verkürzt werden. Diese Ausnahmeregelungen 
können bis zum 30.06.2020 angewandt werden. 

In Kraft zum 10.04.2020. Be-
fristung bis zum 31.07.2020. 

Entschädigung für Ver-
dienstausfall bei vo-

Entschädigung für Verdienstausfall für Sorgeberechtigte betreu-
ungsbedürftiger Kinder bei Schul-/Kitaschließungen (geschätzt 

In Kraft zum 30.03.2020. 
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rübergehender Schlie-
ßung/Untersagung des 
Betretens von Einrich-
tungen zur Betreuung 
von Kindern oder Schu-
len 

3,19 Milliarden Euro) durch Ergänzung des § 56 
des Infektionsschutzgesetzes: 

 Anspruchsberechtigt sind erwerbstätige Sorgeberechtigte von 
Kindern, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
oder die behindert und hilfebedürftig sind. 

 Anspruch auf anteilige Verdienstentschädigung gegen den Ar-
beitgeber, der wiederum einen Antrag auf Erstattung dieses Be-
trages bei der zuständigen Behörde stellen kann. 

 Zeitliche Beschränkung auf die Dauer der behördlich angeordne-
ten Schul- und Kitaschließungen, maximal aber auf sechs Wo-
chen. Deckelung in der Höhe auf 67 Prozent des Verdienstaus-
falls bzw. einen monatlichen Höchstbetrag von 2.016 Euro. 

 Der Anspruch greift nur, wenn allein die behördlich veranlasste 
Schließung der Kita/Schule zu einem Verdienstausfall führt. 

Gesetzliche Regelung 
bei erhöhtem Zusatzver-
dienst durch Corona-
Engagement sowie Er-
lass zur Weiterzahlung 
der Bundesausbildungs-
förderung (BAföG) 

BAföG-Empfängerinnen und -Empfänger, die ihre Ausbildung unter-
brechen und im Rahmen der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie 
in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und sonstigen medizini-
schen und sozialen Einrichtungen helfen, erhalten vor und nach ihrer 
Tätigkeit weiterhin eine ungekürzte Förderung nach dem Bundes-
ausbildungsförderungsgesetz (BAföG). 

Zudem erfolgte die Klarstellung, dass BAföG-Leistungen auch dann 
weitergezahlt werden, wenn der Lehrbetrieb aufgrund von pande-
miebedingten Vorsorgemaßnahmen unterbrochen ist. 

Verabschiedung im Bundes-
kabinett am 23.03.2020; Billi-
gung durch den Bundestag 
am 25.03.2020; Zustimmung 
des Bundesrats am 
27.03.2020. 

Klarstellung per Erlass an die 
Bundesländer vom 
13.03.2020. 

Maßnahmen der Länder Baden-Württemberg 

Soforthilfe für Frauen- und Kinderschutzhäuser und Fachberatungs-
stellen für häusliche und sexuelle Gewalt, Prostitution und Mensch-
handel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung. Um die Aufrechter-
haltung des Hilfe- und Unterstützungssystems für von Gewalt be-
troffenen Frauen und ihren Kindern auch in Zeiten einer erhöhten 
Nachfrage sicherzustellen und qualifizierte Hilfe und Unterstützung 
zu gewährleisten, wurde die Einrichtung einer Soforthilfe für Frauen- 
und Kinderschutzhäuser und Fachberatungsstellen in Höhe von bis 

Soforthilfe-Fonds ab dem 
03.04.2020. 
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zu zwei Millionen Euro beschlossen. 

Bremen 

 Ausgleich wegfallender Kita-Beiträge aufgrund von COVID-19 in 
der Stadtgemeinde Bremen (Kosten in Höhe von ca. 
770.000 Euro pro Monat) 

 Unterstützung von in Not geratenen Studierenden durch Aufsto-
ckung des Darlehensfonds beim Studierendenwerk Bremen 

 Ausbau der Frauenhauskapazitäten um 30 Plätze sowie weitere 
30 Plätze in Reserve; Entlastungen der Frauenhäuser durch 
kurzfristige Hotelunterbringungen.  

Beschlussfassungen der 
Maßnahmen lagen zwischen 
dem 30.03. und dem 
14.04.2020. 

Hamburg 

 Erlass der Kita-Gebühren: Für den Zeitraum, für den der Senat 
die Einschränkungen der Kita-Regelversorgung ausgesprochen 
hat, entfallen die Elternbeiträge zur Kindertagesbetreuung und in 
der Betreuung der Schulen vollständig 

 Hilfen für Mieter (Verlängerung von Stundungsvereinbarungen 
und Aussetzung von Mieterhöhungen) 

 Hilfesystem für Wohnungslose (Ausweitung der Versorgung mit 
Schlafstätten, zusätzliche Unterkünfte für Frauen) 

 Aussetzung von Strom-/Gas-/Wassersperren durch städtische 
Unternehmen und Möglichkeit zur Reduktion von Abschlägen 

 Soziales Schutzpaket: Existenzsicherung und Hilfe bei Mietprob-
lemen (Übernahme von Wohnkosten für sechs Monate, Wohn-
geld als Vorschuss) 

 Opferschutz: Betreuung in Frauenhäusern durch Anmietung zu-
sätzlicher Unterbringungen erweitert. 

 

Auszahlung von Elternbeiträ-
gen an Kita-Träger und Ta-
gespflegepersonen bereits 
erfolgt. 

 

 

 

Seit dem 20.03.2020. 

Hessen 

Möglichkeit der Arbeitsbefreiung für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern unter Fortzahlung der Bezüge über die bislang tariflich zu-
lässigen drei Arbeitstage hinaus für den Fall der häuslichen Betreu-

Kabinettbeschluss vom 
13.03.2020. 
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ung eines eigenen Kindes unter zwölf Jahren, wenn dies wegen der 
Schließung der Kinderkrippe, des Kindergartens oder der Schule des 
Kindes aufgrund von Infektionsschutzmaßnahmen erforderlich ist. 
Entsprechendes gilt für die Betreuung eines pflegebedürftigen nahen 
Angehörigen in einer Tagespflegeeinrichtung, wenn diese aufgrund 
von Infektionsschutzmaßnahmen schließt. Diese Regelung gilt für 
Beamtinnen und Beamte des Landes Hessen entsprechend. 

Mecklenburg-Vorpommern 

 Weiterfinanzierung von sozialen Einrichtungen, die ihre Arbeit 
derzeit nicht leisten können 

 Investitionen in persönliche Schutzausrüstung, Medizintechnik 
und Krankenhausgebäude auf Grundlage des Nachtragshaushal-
tes 

Kabinettbeschluss vom 
24.03.2020. Bestandteil des 
Nachtragshaushalts- und 
Haushaltsbegleitgesetzes mit 
Landtagsbeschluss vom 
01.04.2020. 

Sachsen 

Corona Sonderprogramm „Pendler“: Aufgrund der strengen Einrei-
sebestimmungen Tschechiens und Polens seit dem 
26.03./27.03.2020 können täglich bzw. regelmäßig Einreisende nicht 
mehr zur Arbeit in den Freistaat Sachsen einpendeln. Insbesondere 
im Gesundheitssektor sind ca. 630 Personen aus Tschechien und 
160 Personen aus Polen von diesen Grenzregelungen betroffen, die 
im Freistaat Sachsen für die Aufrechterhaltung des Gesundheitssys-
tems sorgen. Ziel des Programmes ist das Schaffen einer Möglich-
keit, dass sich Einpendlerinnen und Einpendler eine Unterkunft im 
Freistaat nehmen, um ihrer Tätigkeit im Gesundheitsbereich weiter 
nachgehen zu können und so das Gesundheitssystem aufrecht zu 
erhalten (Finanzierungsvolumen 25 Millionen Euro in 2020). 

Seit 26.03.2020. 

Sachsen-Anhalt 

 Erstattung nicht erhobener oder zurückgezahlter Elternbeiträge 
auf Grund der Schließung von Kindertages- und Horteinrichtun-
gen 

 Bereitstellung von Mitteln für den Anteil des Landes an den Zah-
lungen nach § 56 Abs. 1a IfSG 

Erlass vom 31.03.2020. 
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 Soforthilfe für Künstlerinnen und Künstler sowie Schriftstellerin-
nen und Schriftsteller als einmalige nicht rückzahlbare Leistung 
(nach § 11a Abs. 5 SGB II) 

Gesundheits-
wesen 

Gesetz zum Schutz der 
Bevölkerung bei einer 
epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite 

Das Gesetz soll das Funktionieren des Gesundheitswesens im Fall 
einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite sichern und dafür 
gesamtwirtschaftliche Ressourcen mobilisieren: 

 Zu diesem Zweck wird unter anderem das Infektionsschutzge-
setz um Regelungen zu einer epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite erweitert. 

 Die Feststellung, dass eine epidemische Lage von nationaler 
Tragweite vorliegt, trifft der Bundestag. 

 Bei einer Epidemie von nationaler Tragweite wird das Bundesmi-
nisterium für Gesundheit unter anderem ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Maß-
nahmen zur Sicherstellung der Versorgung mit Arzneimitteln, 
einschließlich Betäubungsmitteln, mit Medizinprodukten, Labord-
iagnostik, Hilfsmitteln, Gegenständen der persönlichen Schutz-
ausrüstung und Produkten zur Desinfektion sowie zur Aufrecht-
erhaltung der Gesundheitsversorgung und der pflegerischen 
Versorgung zu treffen. 

In Kraft seit 28.03.2020. 

Befristung bis zum 
30.03.2021. 

Bundestag stellt eine epide-
mische Lage von nationaler 
Tragweise fest und hebt die 
Feststellung wieder auf. 

Einführung der federführenden Datenschutzaufsicht bei länderüber-
greifender Versorgungs- und Gesundheitsforschung (§ 287a SGB V) 
analog zur EU-Datenschutzgrundverordnung. 

In Kraft seit 28.03.2020. 

COVID-19-
Krankenhausentlas-
tungsgesetz 

Mit dem Gesetz werden die Krankenhäuser dabei unterstützt, die 
Intensiv- und Beatmungskapazitäten bereitzustellen, die zur Behand-
lung einer stetig zunehmenden Anzahl von Patientinnen und Patien-
ten notwendig sind, die mit dem Corona-Virus infiziert sind und infol-
gedessen an schweren Atemwegserkrankungen leiden. Die Kran-
kenhäuser erhalten einen finanziellen Ausgleich für verschobene 
planbare Operationen und Behandlungen, um Kapazitäten für die 
Behandlung von Patientinnen und Patienten frei zu halten, die mit 
dem Corona-Virus infiziert sind. Die Pauschale pro frei gehaltenem 

In Kraft getreten zum 
28.03.2020. 
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Bett bzw. pro nicht behandelter Patientin und nicht behandeltem Pa-
tienten beläuft sich vom 16.03.2020 bis 30.09.2020 auf 560 Euro pro 
Tag und wird aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds fi-
nanziert und aus dem Bundeshaushalt refinanziert. Bei einem Bele-
gungsrückgang von 10 Prozent über 100 Tage beliefen sich die 
Bundesmittel an den Gesundheitsfonds auf 2,8 Milliarden Euro; der-
zeit ist der Umfang des Belegungsrückgangs noch nicht ermittelbar; 
nach derzeitiger Einschätzung dürfte dieser deutlich höher liegen. 
Daneben erhalten Krankenhäuser bis 30.09.2020 aus der Liquiditäts-
reserve des Gesundheitsfonds zu Lasten der gesetzlichen Kranken-
kassen einen Bonus für jedes zusätzlich geschaffene Intensivbett in 
Höhe von 50.000 Euro (bei einer angenommenen Verdoppelung der 
Intensivkapazitäten beliefen sich die Mehrausgaben auf 
1,5 Milliarden Euro). Für Mehrkosten, insbesondere bei persönlichen 
Schutzausrüstungen, erhalten Krankenhäuser vom 01.04. bis zum 
30.06.2020 einen Zuschlag je Patientin und Patient in Höhe von 
50 Euro (insgesamt rund 240 Millionen Euro, von denen rund 
220 Millionen Euro zu Lasten der Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) anfallen). 

Bei Bedarf können durch Rechtsverordnung die genannten Maß-
nahmen zeitlich verlängert und die Höhe der Beträge verändert wer-
den. 

Zur Verbesserung der Liquidität der Krankenhäuser wird die Zah-
lungsfrist für die Krankenkassen auf fünf Tage verkürzt. Zudem wird 
der vorläufige Pflegeentgeltwert von 146,55 Euro auf 185 Euro pro 
Tag erhöht. Aus der Erhöhung des vorläufigen Pflegeentgeltwerts 
ergibt sich insgesamt ein Finanzvolumen von rund 
3,6 Milliarden Euro, von denen knapp 3,3 Milliarden Euro zu Lasten 
der GKV anfallen. Außerdem wird der Fixkostendegressionsab-
schlag (FDA) im Jahr 2020 ausgesetzt und für die Zukunft geregelt, 
dass die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit einer CO-
VID-19-Infektion oder einem Verdacht auf eine solche Infektion und 
ggf. weitere Behandlungsfälle, die von den Vertragsparteien zur 
Vermeidung besonderer Härten vereinbart werden, von der Erhe-
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bung des FDA ausgenommen werden können. Für die Jahre 2020 
und 2021 vorgesehene Aufschlagszahlungen auf Rechnungen, die 
nach Prüfung durch den Medizinischen Dienst beanstandet werden, 
werden ebenfalls ausgesetzt (Mindereinnahmen für die GKV in Höhe 
von 370 Millionen Euro p.a.). Außerdem wird die für das Jahr 2020 
vorgesehene Prüfquote für Krankenhausabrechnungen durch die 
Krankenkassen von 12,5 Prozent auf 5 Prozent reduziert und die 
Einführung von Strukturprüfungen um ein Jahr (auf 2021) verscho-
ben. 

Stationäre Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen erhalten 
60 Prozent der Einnahmeausfälle ersetzt, die ihnen seit dem 
16.03.2020 bis zum 30.09.2020 dadurch entstehen, dass Betten 
nicht wie geplant belegt werden können. Die Zahlung erfolgt aus der 
Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds. Zur Entlastung der Akut-
krankenhäuser können geeignete, von den Ländern benannte Reha-
bilitationseinrichtungen bis zum 30.09.2020 (durch Rechtsverord-
nung zeitlich verlängerbar) auch Krankenhausleistungen erbringen. 
Auch die Erbringung von Kurzzeitpflege ist bis zum 30.09.2020 mög-
lich. 

Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte und Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten werden bei hoher Umsatzminderung durch 
Ausgleichszahlungen und zeitnahe Anpassungen der Honorarvertei-
lung unterstützt. Kassenärztliche Vereinigungen erhalten die zusätz-
lichen Kosten für die Finanzierung erforderlicher außerordentlicher 
Maßnahmen von den Krankenkassen erstattet. Pflegeeinrichtungen 
bekommen pandemiebedingte Mehrausgaben oder Mindereinnah-
men über die Pflegeversicherung erstattet (250 Millionen Euro). 

Aufbau eines Nationalen 
Forschungsnetzwerks 
der Universitätsmedizin 

Mit 150 Millionen Euro wird der Aufbau eines Forschungsnetzwerks 
gefördert, um die Forschungsaktivitäten der deutschen Universitäts-
medizin zur Bewältigung der Corona-Krise zu bündeln. Bundesweit 
werden unter anderem eine nationale COVID-19-Dateninfrastruktur 
aufgebaut sowie alle Maßnahmenpläne, Diagnostik- und Behand-
lungsstrategien der Universitätskliniken und weiterer Akteure des 

Entscheidung vom 
26.03.2020. In Umsetzung. 
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Gesundheitswesens systematisch zusammengeführt. 

So werden die Universitätskliniken und andere Krankenhäuser 
schnell, qualitätsgesichert und schlagkräftig agieren können. Innova-
tive Methoden können so nach erfolgreicher Erprobung schnell groß-
flächig eingesetzt werden. 

Ausbau Impfstofffor-
schung 

Zusätzliche 140 Millionen Euro fließen in die Förderung der Impf-
stoffentwicklung bei CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness In-
novations). Unter dem Dach von CEPI wird die Entwicklung eines 
Impfstoffs gegen das Corona-Virus vorangetrieben, um dieses auf 
mittlere Sicht zurückzudrängen. 

Einwilligung zur überplanmä-
ßigen Ausgaben am 
12.03.2020 nach Kenntnis-
nahme durch den Haushalts-
ausschuss des Deutschen 
Bundestages am 11.03.2020. 

Maßnahmen der Länder Baden-Württemberg 

Beschaffung von vier Laborgeräten für die Beprobung von Corona-
Abstrichen (340.000 Euro); Schaffung von zusätzlichen Laborkapazi-
täten (eine Million Euro); Beschaffungen von Schutzausrüstungen 
(48,7 Millionen Euro); Beschaffungen von Schutzausrüstungen in 
Zusammenarbeit mit Unternehmen (80 Millionen Euro); Beschaffun-
gen von Beatmungsgeräten (54,5 Millionen Euro). 

Einwilligung zur Deckung aus 
dem Gesamthaushalt am 
18.03.2020. 

Brandenburg 

Beschaffung und Finanzierung von Schutzausrüstung im Gesund-
heitswesen und Pflege (ca. 13,4 Millionen Euro); Verbesserung der 
investiven Ausstattung der Krankenhäuser insbesondere mit Beat-
mungsgeräten (ca. 23,9 Millionen Euro); Abwendung möglicher Kli-
nikinsolvenzen. 

Schätzungen gemäß ermittel-
ter Finanzbedarfe im Zu-
sammenhang mit der Aufstel-
lung des Nachtragshaushal-
tes 2020. 

Bremen 

 Beschaffung weiterer Schutzausrüstung (PSA) in Höhe von ca. 
sechs Millionen Euro 

 Einrichtung einer zentralen Beschaffungs- und Verteilungsstelle 
für persönliche Schutzausrüstung und Bestellung von PSA 

 Personelle Verstärkung in den Gesundheitsämtern, unter ande-
rem zur Nachverfolgung von Kontaktpersonen („Containment-

Beschlussfassungen der 
Maßnahmen lagen zwischen 
dem 30.03. und dem 
14.04.2020. 
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Scouts“) 

 Etablierung von Corona-Ambulanzen zur Entlastung der nieder-
gelassenen Ärztinnen und Ärzte sowie der Notaufnahmen 

 Ausbau der Krankenhauskapazitäten (Isolierbereiche, Intensiv- 
und Beatmungsbetten) zur Behandlung von COVID-19 Patientin-
nen und Patienten 

Hamburg 

Hilfspaket Corona-Bekämpfung: Ermächtigung zentraler Risikoreser-
ven, insbesondere die Freigabe für die Gesundheitsbehörde zur Be-
schaffung von Schutzausrüstung und medizinischem Material sowie 
der personellen und sachlichen Unterstützung der Gesundheitsämter 
und weiteren Einrichtungen (aktuell 13,5 Millionen Euro); Finanzie-
rungszusage für alle erforderlichen Beatmungsgeräte in Kranken-
häusern; finanzielle Absicherung der geschlossenen Tagespflegeein-
richtungen. 

Senatsbeschluss vom 
27.03.2020. 

Mecklenburg-Vorpommern 

Unterstützung der Gesundheitsversorgung durch Infrastrukturinvesti-
tionen in die Krankenversorgung in Höhe von 60 Millionen Euro. 

Kabinettbeschluss vom 
24.03.2020. Bestandteil des 
Nachtragshaushalts- und 
Haushaltsbegleitgesetzes mit 
Landtagsbeschluss vom 
01.04.2020. 

Niedersachsen 

Investitionen in persönliche Schutzausrüstung, Medizintechnik und 
Krankenhausgebäude auf Grundlage des Nachtragshaushaltes. 

Beschlüsse der Niedersäch-
sischen Landesregierung 
vom 17.03.2020 und des 
Niedersächsischen Landta-
ges vom 25.03.2020. 

Nordrhein-Westfalen 

Überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 24 Millionen Euro zur Be-
schaffung von medizinischen Ausstattungen. 

Laufend. 

Rheinland-Pfalz 

Qualifizierungsmaßnahmen für 3.600 Pflegekräfte im Bereich Inten-

Seit 19.03.2020. 
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sivversorgung. 

Sachsen 

Außerplanmäßige Investitionen in persönliche Schutzausrüstung und 
Medizintechnik. 

Laufend. 

Sachsen-Anhalt 

 Ausstattung hauptsächlich der Gesundheitsämter mit Schutzaus-
rüstung besonders im Öffentlichen Gesundheitsdienst der Land-
kreise und kreisfreien Städte 

 Ausstattung der Gesundheitsämter und anderer kommunaler 
Institutionen mit Schutzausrüstung 

 Bereitstellung von Mitteln für Krankenhausinvestitionen 

Laufend. 

Schleswig-Holstein 

Investitionen in persönliche Schutzausrüstung, Medizintechnik und 
Krankenhausgebäude auf Grundlage des Nachtragshaushaltes. 

Laufend. 

 


